
Ausgewählte Kennzahlen 
der Sparkassen-Finanzgruppe *

Ausgewählte Positionen der Bilanz

Bestand  
Ende 2021  

in Mrd. Euro

Bestand  
Ende 2020  

in Mrd. Euro
Veränderung 

in %

Forderungen an Banken (MFIs 1) 226,6 269,9 – 16,0 

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1.395,3 1.315,7 + 6,0 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) 457,3 427,5 + 7,0 

Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1.452,1 1.395,8 + 4,0 

Eigenkapital 178,3 173,7 + 2,6 

Bilanzsumme 2.431,9 2.346,1 + 3,7 

Kernkapitalquote gemäß CRR 2 (in %; Veränderung in %-Punkten) 15,7 16,3 – 0,6 

Ausgewählte Positionen der GuV 3

2021 4 
in Mrd. Euro

2020 
in Mrd. Euro

Veränderung 
in %

Zinsüberschuss 26,666 27,140 – 1,7 

Provisionsüberschuss 10,546 9,783 + 7,8 

Nettoergebnis aus Finanzgeschäften 0,900 0,461 + 95,2 

Verwaltungsaufwand 27,005 26,831 + 0,6 

Betriebsergebnis vor Bewertung 11,330 10,664 + 6,2 

Betriebsergebnis nach Bewertung 11,238 8,023 + 40,1 

Jahresüberschuss vor Steuern 5,969 4,165 + 43,3 

Gewinnabhängige Steuern 3,467 2,741 + 26,5 

Jahresüberschuss nach Steuern 2,502 1,424 + 75,8 

davon Jahresüberschuss nach Steuern der Sparkassen 1,656 1,462 + 13,3 

davon Jahresüberschuss nach Steuern der Landesbanken 0,813 – 0,068 – 5

davon Jahresüberschuss nach Steuern der Landesbausparkassen 0,033 0,030 + 12,1 

*  Sparkassen-Finanzgruppe: 1. Sparkassen, 2. Landesbanken ohne Auslandsfilialen, ohne in- und ausländische Konzerntochtergesellschaften, 
ohne LBS, 3. Landesbausparkassen (rechtlich selbstständige LBS und rechtlich unselbstständige Abteilungen der Landesbanken); Kennzahlen 
 ohne Hamburg Commercial Bank (ehem. HSH Nordbank), die Ende 2021 das Sicherungssystem verlassen hat. Vorjahreszahlen wurden bereinigt.

1  Monetary Financial Institutions = monetäre Finanzinstitute.
2  Capital Requirement Regulation (Eigenkapitalrichtlinie).
3  Die Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB werden hier – wie in der „originären“ GuV gemäß HGB – als das 

Jahresergebnis verringernde Aufwendungen berücksichtigt; in den DSGV-Finanzberichten bis 2010 wurden diese „§ 340g-Zuführungen“ 
analog der GuV-Statistik der Deutschen Bundesbank als das Jahresergebnis erhöhende Gewinnverwendung behandelt.

4  Vorläufige Zahlen aus teilweise noch nicht testierten Jahresabschlüssen gemäß HGB, Rundungsdifferenzen möglich.
5  Berechnung nicht sinnvoll.




